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Aktuelle Herausforderungen und Aussicht des Energierechts

Yi, Jong-Yeong*
51)

Die Regierung haben zur Klima-und Energiepolitik unter anderem folgende 

Ziele beschlossen: Der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 soll bis 2020 um 

30 Prozent zu BAU reduziert werden. Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen 

eines Forschungsprojektes rechtliche Instrumentarien, die zu einer effizienteren 

Energienutzung führen, untersucht und weiterentwickelt. Zur untersuchung der 

rechtlichen Rahmenbedingungen für Smart Grid ist zunächst zu klären, was unter 

dem Begriff Smart Grid zu verstehen ist und welche Bedeutung Smart Grid für 

Energieeffizient- und Energieeinsparsteigerungen hat. Der Beriff Smart Grid meit 

zum einen den Einsatz intelligenter Stromzähler und zum anderen die dadurch 

ermöglichten technischen Anwendeungen und Dienstleistungen. Intelligente Zähler 

ermöglichen vor allem eine detaillierte Messung des Stromverbrauchs. Sie erfassen 

nicht nur den Stromverbauch, sonden können auch den individuellen zeitlichen 

Verlauf der STromnachfrage erfassen. Daneben diese zusätzlich Funktionen sind 

intelligente Zähler regelmäßig auch über Kommunikations- und Steuerungsfunktionen. 

Vor dem Hintergrund, dass durch den Einsatz von Smart Grid nicht nur 

erhebliche Stromeinsparungen erzielt werden können, sondern zusätzlich auch 

zahlreiche Möglichkeiten für Optimierungen im Zusammenhang des 

Lastenmangements und der Stromlieferprozesse eröffenet werden, verwundert es 

sehr, dass die Entwicklung von Smart Grid in Korea noch in den Anfängen steckt.

Ob die Pflicht zur Grundversorgung privat- oder öffentlich-rechtlichen 

Charakter hat, ist auch nach der Gesetzesnovellierung fraglich. Für 

Tarifversorgung hat die höcjstrichterliche Rechtsprechung diese Frage bislang 

offen gelassen. Grundversorgung unterscheiden sich zusätzlich durch eine 

unterschiedliche potentielle Kundengruppe. Die Grundversorgung bezieht sich auf 

Haushaltskunden. Zur Versorgung berechtigt und damit potenzieller Tarifkunde 

* Professor, Chung-Ang University Law School, Ph.D.



Zusammenfassung

:

war nach bisheriger Rechtlage jedermann, der in Niederspannung versorgt werden 

wollte. Infolge einer dem Zweck der Versorgungspflicht entsprechenden weiten 

Auslegung erfasste der Begriff natürliche und juristische Personen sowie die 

Parteinen nicht rechtfähiger Zusammenschlüsse, sofern diese Letztverbrauchenr

waren, als einen eigenen Energiebedard in dem entsprechden Gemeindegebiet 

hatten.

Das Gebot der Diskriminierungsfreiheit als Anforderung an die Bedingungen 

und Entgelte für den Netzzugang verwundert zunächst insoweit, als die 

Diskriminierungsfreiheit weniger eine Eigenschaft bestimmter Bedingungen oder 

Entgelte ist, sondern vor allem ihre einheitliche Anwendung gegenüber den 

unterschiedlichen Netzzugangspetenten begrifft. In der Praxis ist ohnehin eine eher 

beschränkte des allgemeinen Diskriminierungsverbot zu erwarten. Dies ergibt sich 

bereits aus rein ökonomischen Überlegungen. Eine Preisdiskriminierung bzw. eine 

einzelne Abnehmer diskriminierende Entgeltstruktur ist aus Sicht eines 

Monopolisten ökonomisch sinnvoll um unterschiedliche Preiselastizitäten der 

Abnehmer optimal ausnutzen zu können. 




